
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen,  8. April 2020  

Mandantenbrief April 2020 
 

Sehr geehrte Mandanten, 
 
nachfolgend erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen 
möchte ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemein 
 

Corona Krise: 
- Prüfen Sie Vollmachten und Vertretungsregelungen 
- Finanzierung | KfW-Schnellkredit für den Mittelstand (BMF/BMWi) 
- Zulagen für Beschäftige sind bis 1.500 € während der Corona-Pandemie steuerfrei  
- Schnelle Hilfe durch Kurzarbeitergeld und steuerpolitische Maßnahmen 
- BEANTRAGUNG DER CORONA-SOFORTHILFE - Strafrechtliche Risiken 

 
Lohn und Gehalt 

· Wann entsteht für einen Arbeitnehmer ein Phantomlohn? 
 

Einkommensteuer 
· Ermittlung eines Veräußerungsgewinns aus einer Grundstücksveräußerung 
· Kurzzeitige Vermietung im Veräußerungsjahr begründet keine Steuerpflicht des 

Verkaufs der selbstgenutzten Wohnung 
 
Umsatzsteuer 

· Kleinunternehmer-Bemessungsgrundlage bei der Differenzbesteuerung 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 



 
 
 

Termine Steuern/Sozialversicherung April/Mai 2020 
Steuerart Fälligkeit 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritäts-
zuschlag 

14.04.20201 11.05.20202 

Umsatzsteuer 14.04.20203 11.05.20204 
Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten bei 
Zahlung durch: 

Überweisung5 17.04.2020 14.05.2020 
Scheck6 10.04.2020 08.05.2020 

Gewerbesteuer Entfällt 15.05.2020 
Grundsteuer Entfällt 15.05.2020 
Ende der Schonfrist 
obiger Steuerarten bei 
Zahlung durch: 

Überweisung5 Entfällt 18.05.2020 
Scheck6 Entfällt 12.05.2020 

Sozialversicherung7 28.04.2020 27.05.2020 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritäts-

zuschlag sind zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung 
an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauer-

fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauer-

fristverlängerung für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungs-

zeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag 
oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine 
Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt 
als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säum-
niszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Ab-
gabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen der jeweiligen Einzugsstelle bis spätestens zwei Arbeitstage vor 
Fälligkeit (d. h. am 24.04.2020/25.05.2020, jeweils 0 Uhr) vorliegen. Regionale Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten 
sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die 
Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Allgemein 
 
Corona Krise | Prüfen Sie Vollmachten und Vertretungsregelungen 
Sie erhalten anbei eine Checkliste zur Corona Pandemie für Mandanten 

Corona Finanzierung | KfW-Schnellkredit für den Mittelstand (BMF/BMWi) 
Auf Basis des am 3.4.2020 von der EU-Kommission veröffentlichten angepassten Beihilfen-
rahmens (sog. Temporary Framework) hat die Bundesregierung umfassende KfW-
Schnellkredite für den Mittelstand eingeführt. Hierauf machen aktuell das Bundesfinanzminis-
terium (BMF) und das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) aufmerksam. 
Die KfW-Schnellkredite für den Mittelstand umfassen im Kern folgende Maßnahmen: 
Unter der Voraussetzung, dass ein mittelständisches Unternehmen im Jahr 2019 oder im 
Durchschnitt der letzten drei Jahre einen Gewinn ausgewiesen hat, soll ein "Sofortkredit" mit 
folgenden Eckpunkten gewährt werden: 
 

· Der Schnellkredit steht mittelständischen Unternehmen mit mehr als 10 Beschäf-
tigten zur Verfügung, die mindestens seit 1. Januar 2019 am Markt aktiv gewe-
sen sind. 

· Das Kreditvolumen pro Unternehmen beträgt bis zu 3 Monatsumsätzen des Jah-
res 2019, maximal 800.000 Euro für Unternehmen mit einer Beschäftigtenzahl 
über 50 Mitarbeitern, maximal 500.000 Euro für Unternehmen mit einer Beschäf-
tigtenzahl von bis zu 50. 

· Das Unternehmen darf zum 31.12.2019 nicht in Schwierigkeiten gewesen sein 
und muss zu diesem Zeitpunkt geordnete wirtschaftliche Verhältnisse aufweisen. 

· Zinssatz in Höhe von aktuell 3 % mit Laufzeit 10 Jahre. 
· Die Bank erhält eine Haftungsfreistellung in Höhe von 100 % durch die KfW, 

abgesichert durch eine Garantie des Bundes. 
· Die Kreditbewilligung erfolgt ohne weitere Kreditrisikoprüfung durch die Bank 

oder die KfW. Hierdurch kann der Kredit schnell bewilligt werden. 
 
CoronaKrise | Zulagen für Beschäftige sind bis 1.500 € während der Corona-
Pandemie steuerfrei (BMF) 
In der Corona-Krise werden Sonderzahlungen für Beschäftigte bis zu einem Betrag von 
1.500 € im Jahr 2020 steuer- und sozialversicherungsfrei gestellt. Dies teilte das BMF am 
3.4.2020 mit. 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber können ihren Beschäftigten nun Beihilfen und Unterstüt-
zungen bis zu einem Betrag von 1.500 € steuerfrei auszahlen oder als Sachleistungen ge-
währen. Erfasst werden Sonderleistungen, die die Beschäftigten zwischen dem 1.3.2020 und 
dem 31.12.2020 erhalten.  
Voraussetzung ist, dass die Beihilfen und Unterstützungen zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn geleistet werden. Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto aufzu-
zeichnen. Andere Steuerbefreiungen und Bewertungserleichterungen bleiben hiervon unbe-
rührt. Die Beihilfen und Unterstützungen bleiben auch in der Sozialversicherung beitragsfrei.  
Da nicht nach Berufen getrennt werden kann, gilt die Steuerfreiheit für alle Zulagen bis ins-
gesamt 1500 € über dem vereinbarten Arbeitslohn.  
 



 
Schnelle Hilfe durch Kurzarbeitergeld und steuerpolitische Maßnahmen in der Corona-
Krise 
Um den mit der Ausbreitung des Corona-Virus verbundenen Herausforderungen für die Wirt-
schaft und den Arbeitsmarkt wirksam entgegenzutreten, hat die Bundesregierung am 10. 
März 2020 den Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im 
Strukturwandel und zur Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung (Arbeit-von-morgen-
Gesetz) beschlossen. Der Gesetzentwurf wurde schon am 13. März verabschiedet und vom 
Bundespräsidenten unterzeichnet. Es soll im April 2020 in Kraft treten zunächst bis Ende 
2020 gelten. 
Konkret sieht das neue Gesetz folgende Maßnahmen vor: 

· Wenn auf Grund schwieriger wirtschaftlicher Entwicklungen Aufträge ausbleiben, kann 
ein Betrieb Kurzarbeit anmelden, wenn mindestens 10 Prozent der Beschäftigten vom 
Arbeitsausfall betroffen sein könnten. Diese Schwelle liegt bisher bei 30 Prozent der Be-
legschaft. 

· Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden vor Zahlung des Kurzarbeitergeldes soll voll-
ständig oder teilweise verzichtet werden können. Das geltende Recht verlangt, dass in 
Betrieben, in denen Vereinbarungen zu Arbeitszeitschwankungen genutzt werden, diese 
auch zur Vermeidung von Kurzarbeit eingesetzt und ins Minus gefahren werden. 

· Auch Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer können künftig Kurzarbeitergeld be-
ziehen. 

· Die Sozialversicherungsbeiträge, die Arbeitgeber normalerweise für ihre Beschäftigten 
zahlen müssen, soll die Bundesagentur für Arbeit künftig vollständig erstatten. Damit soll 
ein Anreiz geschaffen werden, Zeiten der Kurzarbeit stärker für die Weiterbildung der Be-
schäftigten zu nutzen. 

Gleichzeitig will das Bundesfinanzministerium eine Reihe von steuerpolitischen Maßnahmen 
auf den Weg bringen, um die Liquidität bei Unternehmen zu verbessern.  

· Den Finanzbehörden soll die Gewährung von Stundungen von Steuerschulden erleichtert 
werden.  

· Bei Unternehmen, die unmittelbar vom CoronaVirus betroffen sind, soll bis Ende des Jah-
res 2020 auf Vollstreckungsmaßnahmen und Säumniszuschläge verzichtet werden. 

· Die Voraussetzungen, um Vorauszahlungen von Steuerpflichtigen anzupassen, sollen 
erleichtert werden. 

Das Ministerium habe die hierfür erforderliche Abstimmung mit den Ländern eingeleitet. Zu-
dem wurde ein unbegrenztes Kreditprogramm für Unternehmen angekündigt. 
 
BEANTRAGUNG DER CORONA-SOFORTHILFE - Strafrechtliche Risiken 
Manch einer meint die Corona Soforthilfe steht jedem zu und macht sich bei einer übereilten 
Antragstellung kein Vorstellung über die strafrechtlichen Risiken. Diese können Sie nun zu-
sammengefasst unter  
https://www.datev-magazin.de/praxis/rechtsberatung/strafrechtliche-risiken-25663 
Nachlesen. 

Lohn und Gehalt 

Lohnsteuerliche Behandlung bei Beschaffung einer BahnCard durch den Arbeitgeber 
Die Oberfinanzdirektion Frankfurt hat in einer Verfügung zur lohnsteuerlichen Behandlung 
bei der Beschaffung einer BahnCard durch den Arbeitgeber Stellung genommen. 
Bei der lohnsteuerlichen Behandlung der Beschaffung einer BahnCard sind zwei Fallgruppen 
zu unterscheiden.  

· Kommt es bei der Überlassung der BahnCard an den Arbeitnehmer zur prognostizierten 

https://www.datev-magazin.de/praxis/rechtsberatung/strafrechtliche-risiken-25663


 
Vollamortisation, d. h. die ersparten Fahrtkosten für Einzelfahrscheine erreichen oder 
übersteigen die Kosten der BahnCard, stellt die Überlassung der BahnCard keinen Ar-
beitslohn dar.  

· Erreichen die durch die Nutzung der überlassenen BahnCard ersparten Fahrtkosten nach 
der Prognose zum Zeitpunkt der Hingabe der BahnCard deren Kosten nicht vollständig 
(Teilamortisation), liegt die Überlassung der BahnCard nicht im überwiegenden eigenbe-
trieblichen Interesse des Arbeitgebers. Die Überlassung der BahnCard stellt in diesem 
Fall steuerpflichtigen Arbeitslohn dar. 

Wann entsteht für einen Arbeitnehmer ein Phantomlohn? 
Bei dem Phantomlohn handelt es sich um einen Lohn oder häufiger Lohnbestandteile, die 
nicht ausgezahlt worden sind, obwohl der Arbeitnehmer darauf einen Rechtsanspruch hat.  
Die Ursachen, aus denen dieser Lohnbestandteil entstehen kann, sind vielfältig, 

· so gilt in einem tarifgebundenen Unternehmen grundsätzlich der Tariflohn als vereinbarte 
Vergütung, wird ein geringerer Lohn gezahlt, ist die Differenz der Phantomlohn; 

· ein tariflich geschuldeter Mindestlohn hat Vorrang vor dem allgemeinen gesetzlichen 
Mindestlohn; 

· werden Überstunden zwar geleistet, aber nicht vergütet oder verrechnet, liegt in der Diffe-
renz ein Phantomlohn vor. 

Ganz allgemein gilt, dass die Differenz zwischen dem Anspruch auf Lohn oder Gehalt und 
dem tatsächlich gezahlten Bruttolohn ein „Phantomlohn“ ist. Für die Lohn- und Gehaltsab-
rechnung ist auch dieser Phantomlohn in die Abrechnung mit einzubeziehen und es müssen 
dafür auch die entsprechend höheren Sozialversicherungsbeiträge angemeldet und abge-
führt werden. 
Eine Besonderheit besteht in diesem Zusammenhang bei den Minijobbern, die ohne Festle-
gung einer konkreten wöchentlichen Arbeitszeit „auf Abruf tätig“ werden. Für sie gilt ab dem 
1. Januar 2019 eine fiktive Arbeitszeit von 20 Wochenarbeitsstunden. Selbst, wenn für diese 
Arbeitnehmer nur der Mindestlohn von derzeit 9,35 Euro/Std. angesetzt wird, übersteigt der 
Monatslohn die Grenze von 450 Euro: Es liegt dann Beitragspflicht in allen Bereichen der 
Sozialversicherung vor. 
Diese Regelungen gelten für laufenden Arbeitslohn, nicht für Einmalbezüge wie Weihnachts- 
oder Urlaubsgeld. In diesen Fällen werden nur die tatsächlich geleisteten Beträge Grundlage 
für die Abrechnung. Die Abführung der Beiträge muss vom Arbeitgeber sowohl für den Ar-
beitnehmer - als auch für den Arbeitgeberanteil erfolgen.  
Die Nichtabführung der Beiträge unterliegt gem.  
§ 266a Abs. 1 und 2 StGB dem Strafrecht. Der Strafrahmen dafür beträgt Freiheitsstrafe bis 
zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe. Strafbar ist bereits die schlichte Nichtzahlung, ohne weite-
re Verschleierungshandlungen.  
Da für den Arbeitnehmer die Steuerpflicht für Vergütungen erst bei der tatsächlichen Zahlung 
entsteht, kann der Phantomlohn nicht zu Verpflichtungen führen. Das gilt auch für den Ar-
beitgeber, der die Lohnsteuer abzuführen hat.  

Einkommensteuer 

Unzureichend geführtes Fahrtenbuch erst nachträglich bekannt - Änderung der Steu-
erfestsetzung möglich 
Wenn dem Finanzamt ein unzureichend geführtes Fahrtenbuch erst im Rahmen der Be-
triebsprüfung bekannt wird, ist eine neue Tatsache gegeben, die zur Änderung der Steuer-
festsetzung berechtigt. Ein Fahrtenbuch ist nicht ordnungsgemäß geführt, wenn lediglich für 
Teilzeiträume Eintragungen vorhanden und die Fahrtziele und aufgesuchten Kunden nicht 
hinreichend genau bezeichnet sind. 



 
Das Finanzgericht Münster entschied, dass dem GmbH-Geschäftsführer in diesem Fall für 
die Privatnutzung eines Pkw aufgrund fremdüblicher Vereinbarung im Anstellungsvertrag 
zwar keine verdeckte Gewinnausschüttung zuzurechnen ist. Der Wert der Privatnutzung sei 
aber als Gehaltsbestandteil bei den Einkünften zu berücksichtigen. 
Der geldwerte Vorteil aus der Überlassung eines Dienstwagens zur Privatnutzung führe un-
abhängig von den tatsächlichen Nutzungsverhältnissen zu einer Bereicherung des Arbeit-
nehmers und fließe diesem bereits mit der Inbesitznahme des Dienstwagens zu. Der Nut-
zungswert sei hingegen nur bei tatsächlicher Nutzung des Pkw für Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte anzusetzen. 

Ermittlung eines Veräußerungsgewinns aus einer Grundstücksveräußerung 
Finanzgericht Baden-Württemberg, 5-K-338/19, Urteil vom 23.07.2019 

Wird eine zu eigenen Wohnzwecken genutzte Immobilie innerhalb von zehn Jahren nach 
ihrer Anschaffung veräußert, ist der Veräußerungsgewinn auch insoweit nach § 23 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 Satz 3 EStG steuerfrei, als er auf ein häusliches Arbeitszimmer innerhalb der 
selbst genutzten Wohnung entfällt und für das – für eine Tätigkeit als Arbeitnehmer genutzte 
– häusliche Arbeitszimmer zuvor Werbungskosten geltend gemacht worden sind (Anschluss 
an FG Köln, Urteil v. 20.3.2018, 8 K 1160/15, EFG 2018 S. 1256 sowie FG München, Be-
schluss v. 14.1.2019, 5 V 2627/18; gegen FG Münster, Urteil v. 28.8.2003, 11 K 6243/01 E, 
EFG 2004 S. 45). 

Kurzzeitige Vermietung im Veräußerungsjahr begründet keine Steuerpflicht des Ver-
kaufs der selbstgenutzten Wohnung - Bundesfinanzhof, IX-R-10/19, Pressemittlung vom 
26.03.2020 
Verkauft der Steuerpflichtige eine Immobilie, die er vor weniger als zehn Jahren entgeltlich 
erworben und seitdem zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat, muss er den Veräußerungs-
gewinn auch dann nicht versteuern, wenn er die Wohnung im Jahr der Veräußerung kurzzei-
tig vermietet hatte. Dies hat der BFH entschieden. 

Steuerliche Folgen eines zivilrechtlichen Vergleichs über eine sog. Schrottimmobilien-
finanzierung - Finanzgericht Baden-Württemberg, 13-K-1991/17, Pressemitteilung vom 16.03.2020 

Das FG Baden-Württemberg hat entschieden, dass sich ein Darlehenserlass im Rahmen 
eines Vergleichs zur Beilegung eines Rechtstreits bezüglich einer "drückervermittelten 
Schrottimmobilienfinanzierung" nur unter bestimmten Voraussetzungen steuererhöhend 
auswirkt. 

 

Umsatzsteuer 

Kleinunternehmer-Bemessungsgrundlage bei der Differenzbesteuerung 
Ein Gebrauchtwagenhändler führte im Rahmen seiner Tätigkeit steuerbare Umsätze aus, die 
der Differenzbesteuerung des Umsatzsteuergesetzes unterlagen. Seine in 2009 und 2010 
ausgeführten Umsätze betrugen 27.358 Euro bzw. 25.115 Euro. Die umsatzsteuerrechtliche 
Bemessungsgrundlage ermittelte er gemäß dem Differenzbetrag (Handelsspanne) mit 
17.328 Euro (2009) bzw. 17.470 Euro (2010). Er nahm in seiner Umsatzsteuererklärung für 
2010 deshalb an, dass er weiterhin Kleinunternehmer sei (§ 19 Abs. 1 UStG), da er unter-
halb der geltenden Umsatzgrenze von 17.500 Euro lag. Das Finanzamt versagte dagegen 
die Anwendung der Kleinunternehmerregelung, da der Gesamtumsatz 2009 gemessen an 
den vereinnahmten Entgelten über der Grenze von 17.500 Euro gelegen habe. 
Der Bundesfinanzhof gab dem Finanzamt Recht. Bei der Ermittlung der Umsatzgrenzen 
nach der Kleinunternehmerregelung bei einem Händler, der der Differenzbesteuerung unter-



 
liegt, sei nicht auf die Differenzumsätze, sondern auf die Gesamtentgelte abzustellen. Die 
Voraussetzungen für die Anwendung der Kleinunternehmerregelung seien somit nicht erfüllt. 
Der Gesamtumsatz bezogen auf das dem Streitjahr 2010 vorangegangene Jahr 2009 habe 
die maßgebliche Umsatzgrenze von 17.500 Euro überschritten. Deshalb sei auf die Summe 
der vom Gebrauchtwagenhändler in diesem Jahr vereinnahmten Entgelte in Höhe von über 
27.000 Euro abzustellen. Die Handelsspanne sei hier unmaßgeblich. 

Zuordnungsentscheidung bei Errichtung einer Photovoltaikanlage muss für Vorsteu-
erabzug fristgemäß dokumentiert werden 
Der Vorsteuerabzug aus der Errichtung einer sowohl unternehmerisch als auch nichtunter-
nehmerisch genutzten Photovoltaikanlage setzt eine Zuordnungsentscheidung voraus, die 
spätestens bis zum Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist für die Steuererklärung gegenüber 
dem Finanzamt zu dokumentieren ist.  
Der Kläger hatte im Jahr 2014 eine Photovoltaikanlage erworben. Den erzeugten Strom 
nutzte er zum Teil selbst, zum Teil speiste er ihn bei einem Energieversorger ein. Am 29. 
Februar 2016 gab der Kläger die Umsatzsteuererklärung für das Streitjahr 2014 ab und 
machte Vorsteuerbeträge geltend. Vor der Abgabe seiner Umsatzsteuererklärung hatte der 
Kläger gegenüber dem Finanzamt keine Angaben zu der Photovoltaikanlage gemacht. Das 
Finanzamt versagte den Vorsteuerabzug aus der Rechnung über die Lieferung der Photovol-
taikanlage, weil der Kläger die Zuordnungsentscheidung nicht rechtzeitig getroffen habe. 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg gab dem Finanzamt Recht. Da die Lieferung der 
Photovoltaikanlage sowohl für den unternehmerischen Bereich als auch für den nichtunter-
nehmerischen Bereich des Klägers vorgesehen war (sog. gemischte Nutzung), hätte der 
Kläger seine Zuordnungsentscheidung zum Unternehmensvermögen spätestens bis zum 
Ablauf der gesetzlichen Abgabefrist für die Steuererklärung treffen und gegenüber dem Fi-
nanzamt dokumentieren müssen. Die Frist zur Dokumentation der Zuordnungsentscheidung 
werde durch Fristverlängerungen für die Abgabe der Steuererklärung nicht verlängert. Zu 
dieser Entscheidung ist eine Anfrage beim Europäischen Gerichtshof gestellt worden. Dieser 
soll grundsätzlich über die deutsche Handhabung entscheiden. 
 


